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Aufgrund des § 29 Abs. 1 und des § 30 Abs. 3 Satz 2 des Bestattungsgesetzes vom 22. 
September 2025 (GVBI. S. 554), BS 2127-1, wird verordnet: 
 
 

§ 1 
Friedhöfe, private Bestattungsplätze 

 
(1) Friedhöfe und private Bestattungsplätze müssen so angelegt sein, dass sie den Belangen 
des Gesundheitsschutzes, des Umweltschutzes, der öffentlichen Sicherheit, dem Wohl der 
Allgemeinheit, des Städtebaus und der Landschafts- und Denkmalpflege gerecht werden. 
 
(2) Insbesondere muss die Bodenbeschaffenheit zur Leichenzersetzung geeignet sein, ohne 
dass die Gefahr von Geruchsbelästigungen oder des Eindringens von Zersetzungsprodukten 
in das Grundwasser oder Oberflächengewässer besteht. Dies gilt nicht für Bestattungsplätze, 
die ausschließlich zur Beisetzung von Ascheurnen bestimmt sind. 
 
(3) Friedhöfe und private Bestattungsplätze sind gegenüber Garten- und Hofflächen angren-
zender Wohngrundstücke durch Anpflanzungen oder Einfriedigungen gegen Einsicht abzu-
schirmen. 
 



(4) Friedhöfe und private Bestattungsplätze dürfen nicht in Überschwemmungsgebieten, 
Wasserschutzgebieten oder Quellenschutzgebieten angelegt oder erweitert werden. Die Ge-
nehmigungsbehörde nach § 1 Abs. 3 BestG kann Ausnahmen für Wasserschutzgebiete und 
Quellenschutzgebiete zulassen, wenn dies keine Auswirkungen auf die Gewässer hat. 
 
 

§ 2 
Bestattungsformen 

 
(1) Um Feuerbestattung im Sinne des §11 Abs. 7 des Bestattungsgesetzes (BestG) vom 22. 
September 2025 (GVBI. S. 554), BS 2127-1, handelt es sich auch, soweit die Aufnahme der 
Asche durch einen Baum oder andere Pflanzen, welche nach der Aufnahme eingepflanzt 
werden, erfolgt. 
 
(2) Die Totenfürsorgeverfügung nach § 11 Abs. 8 Satz 3 Nr. 2 BestG soll hinreichende An-
gaben zur Identifikation der erklärenden Person und das Datum der Abgabe der Erklärung 
enthalten. In der Totenfürsorgeverfügung können mehrere Personen in einer festgelegten 
Reihenfolge aufgenommen werden für den Fall, dass die benannte Person nicht in der Lage 
oder nicht willens ist, dem Wunsch der verstorbenen Person nachzukommen. 
 
(3) Unter einer würdevollen Weiterverarbeitung der Asche im Sinne des § 11 Abs. 8 Satz 1 
BestG sind die Weiterverarbeitung von Ascheteilen zu künstlich hergestellten Edelsteinen 
oder anderen Schmucksteinen sowie die Schaffung von würdevollen Erinnerungsstücken wie 
Schmuckstücken, Keramiken oder Gemälden zu verstehen. 
 
(4) Die Flussbestattung auf rheinland-pfälzischem Hoheitsgebiet nach § 11 Abs. 8 Satz 2 
BestG darf insbesondere zur Einhaltung der Vorschriften des Wasserrechts nur erfolgen, 
wenn 
 

1. es sich um Asche handelt, die in einer Feuerbestattungsanlage fachgerecht aufberei-
tet wurde, keine Metallteile und keine Schilder im Sinne des § 14 Abs. 3 Satz 1 ent-
hält, 

 
2. die notwendigen wasserrechtlichen Erlaubnisse und Genehmigungen erteilt wurden, 

 
3. im jeweiligen Gewässer mindestens Mittlerer Abfluss besteht, 

 
4. zu ausgewiesenen Freizeiteinrichtungen mit Wasserbezug ein Mindestabstand von 

250 Metern eingehalten wird und 
 

5. die Flussbestattung außerhalb der nach § 1 Abs. 1 der Landeshafenverordnung vom 
10. Oktober 2000 (GVBI. S. 421, BS 75-50-15) in der jeweils geltenden Fassung 
festgelegten Hafengrenzen erfolgt. 

 
(5) Keine Flussbestattungen erfolgen 
 

1. in den Bereichen der Messstellen am Rhein: 
 

a) Worms - Rhein zwischen Flusskilometer 444 und Flusskilometer 441; 
 

b) Mainz - Rhein zwischen Flusskilometer 499 und 496; 
 

c) Koblenz - Rhein zwischen Flusskilometer 591 und 588, 
 

2. in den Bereichen der Messstellen an der Mosel: 
 

a) Koblenz - Mosel zwischen Flusskilometer 2 und 4, 



b) Fankel - Mosel zwischen Flusskilometer 59 und 62, 
 

c) Zell - Mosel zwischen Flusskilometer 88 und 91, 
 

d) Palzem - Mosel zwischen Flusskilometer 229 und 232, 
 

3. in den Bereichen der Messstellen an der Saar: 
 

a) Kanzem - Saar zwischen Flusskilometer 6 und 9, 
 

b) Serrig - Saar zwischen Flusskilometer 23 und 26, 
 

4. in den Bereichen der Messstelle Lahnstein an der Lahn zwischen Flusskilometer 136 
und 133, 

 
5. auf dem oberirdischen Gewässer Mosel, soweit das gemeinsam verwaltete deutsch-

luxemburgische Hoheitsgebiet betroffen ist. 
 
Die Flussbestattung darf nicht von einem Schiff an einem Anleger erfolgen. 
 
(6) Die Flussbestattung darf ausschließlich von einer Bestatterin oder einem Bestatter 
durchgeführt werden. Sie oder er kann hierzu mit Fahrgastschifffahrtsunternehmen Zusam-
menarbeiten und eine Trauerfeier auf dem Schiff abhalten. Die Beisetzung der Ascheurne im 
Wege der Flussbestattung ist insbesondere mit genauen GPS-Koordinaten durch die Bestat-
terin oder den Bestatter zu dokumentieren. Die Dokumentation umfasst auch die Totenfür-
sorgeverfügung und ist mindestens 15 Jahre von der Bestatterin oder dem Bestatter aufzu-
bewahren. Dem Träger der Feuerbestattungsanlage, der für den Bestattungsort örtlich zu-
ständigen Ordnungsbehörde und auf Verlangen auch den in §13 Abs. 1 BestG genannten 
Personen ist eine Abschrift der Dokumentation zur Verfügung zu stellen. Mit der Flussbestat-
tung darf nur die Asche der verstorbenen Person beigesetzt werden. Es dürfen keine Beiga-
ben wie Beerdigungsschmuck, Kränze, Blumengebinde und dergleichen in den Fluss einge-
bracht werden. Gemeinden und die in § 3 Abs. 1 BestG benannten Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften können durch Satzung oder Ordnung Bereiche auf den in ihrem 
Eigentum stehenden Grundstücksflächen festlegen, die dem Andenken an die Verstorbenen 
gewidmet sind, die mittels Flussbestattung beigesetzt wurden. 
 
(7) Bei Tuchbestattungen nach § 12 Abs. 1 BestG ist eine Holzschalung über dem Leichnam 
in die Grabstelle zu verbauen, so dass ein Luftraum entsteht, der die Verwesung des Leich-
nams entsprechend der Sargbestattung bewirkt. 
 
(8) Die Ascheurne zur privaten Aufbewahrung nach § 11 Abs. 8 Satz 1 BestG ist durch die 
Bestatterin oder den Bestatter an die in der Totenfürsorgeverfügung bestimmte Person zu 
übergeben. Wenn es der in der Totenfürsorgeverfügung bestimmten Person nicht möglich 
ist, diese unmittelbar von der Bestatterin oder dem Bestatter in Empfang zu nehmen, kann 
die Aushändigung auch mittels Urnenversand durch dafür spezialisierte Transportunterneh-
men erfolgen. Es muss gewährleistet sein, dass die Ascheurne nur an die in der Totenfür-
sorgeverfügung bestimmte Person ausgehändigt wird. Die Aushändigung der Ascheurne ist 
durch die Bestatterin oder den Bestatter zu dokumentieren. Die Dokumentation umfasst auch 
die Totenfürsorgeverfügung und ist mindestens 15 Jahre von der Bestatterin oder dem Be-
statter aufzubewahren. Dem Träger der Feuerbestattungsanlage, der für den Bestattungsort 
zuständigen Ordnungsbehörde und auf Verlangen den in § 13 Abs. 1 BestG genannten Per-
sonen ist eine Abschrift der Dokumentation zur Verfügung zu stellen. 
 
 
 
 
 



§ 3 
Ausbringung von Asche außerhalb von Friedhöfen 

 
(1) Das Ausbringen der Asche, die in einer Feuerbestattungsanlage fachgerecht aufbereitet 
wurde und keine Metallteile enthält, kann nach § 11 Abs. 8 Satz 1 BestG außerhalb von 
Friedhöfen sowohl auf privaten als auch auf öffentlich zugänglichen Flächen erfolgen. Sind 
mehrere Eigentümerinnen oder Eigentümer vorhanden, müssen alle Eigentümerinnen und 
Eigentümer des Grundstücks der Ausbringung der Asche zustimmen. Die Asche darf nicht 
auf mehrere Grundstücke aufgeteilt werden. Sie ist entweder oberirdisch zu verstreuen oder 
lose, ohne Behältnis, in die Erde einzubringen. Öffentlich zugängliche Flächen, auf welchen 
die Ascheausbringung erlaubt ist, müssen entsprechend gekennzeichnet sein. Bei Veräuße-
rung eines Grundstücks, auf welchem Totenasche ausgebracht wurde, hat die Veräußerin 
oder der Veräußerer der Erwerberin oder dem Erwerber auf den Ascheausbringungsort, das 
Ausbringungsdatum sowie die bestehende Ruhezeit nach § 6 Abs. 2 BestG hinzuweisen. 
 
(2) Die Flächen zur Ascheausbringung müssen sich eignen, um die Anforderungen des 
Wasserschutzrechts, Naturschutzes sowie der bodennutzungsrechtlichen Bestimmungen zu 
erfüllen. 
 
(3) Die Ausbringung der Asche außerhalb eines Friedhofes hat die Bestatterin oder der Be-
statter insbesondere mit genauen GPS-Koordinaten zu dokumentieren. Die Dokumentation 
umfasst auch die Totenfürsorgeverfügung und ist mindestens 15 Jahre von der Bestatterin 
oder dem Bestatter aufzubewahren. Dem Träger der Feuerbestattungsanlage, der für den 
Bestattungsort zuständigen Ordnungsbehörde und auf Verlangen den Personen nach § 13 
Abs. 1 BestG ist eine Abschrift der Dokumentation zur Verfügung zu stellen. 
 
(4) Ausgeschlossen ist die Ausbringung der Asche in Naturschutzgebieten, Natura 2000-
Gebieten, in Nationalparks und Kernzonen des Biosphärenreservats Pfälzerwald. 
 
 

§ 4 
Ascheteilung zur würdevollen Weiterverarbeitung 

 
(1) Die Öffnung der Ascheurne und die Entnahme von Ascheteilen zur würdevollen Weiter-
verarbeitung nach § 11 Abs. 8 Satz 1 BestG dürfen ausschließlich durch die Bestatterin oder 
den Bestatter erfolgen. Nach der Entnahme ist die Ascheurne wieder dauerhaft zu verschlie-
ßen. 
 
(2) Die Ascheteile dürfen von der Bestatterin oder dem Bestatter nur an die in der Totenfür-
sorgeverfügung bestimmte Person in getrennten Gefäßen ausgehändigt werden. Diese Per-
son hat die Herstellung der in der Totenfürsorgeverfügung benannten Erinnerungsstücke zu 
veranlassen und diese bei entsprechender Regelung in der Totenfürsorgeverfügung an die 
zum Empfang bestimmten Person oder Personen zu übergeben. 
 
(3) Die Entnahme von Ascheteilen und die Aushändigung von Ascheteilen sind durch die 
Bestatterin oder den Bestatter zu dokumentieren. Die Dokumentation umfasst auch die To-
tenfürsorgeverfügung und ist mindestens 15 Jahre von der Bestatterin oder dem Bestatter 
aufzubewahren. Dem Träger der Feuerbestattungsanlage, der für den Bestattungsort zu-
ständigen Ordnungsbehörde und auf Verlangen den in § 13 Abs. 1 BestG genannten Perso-
nen ist eine Abschrift der Dokumentation zur Verfügung zu stellen. 
 
 

§ 5 Grabarten 
 
Auf Gemeindefriedhöfen sind Reihengräber zur Verfügung zu stellen. 
 
 



§ 6 
Leichenhallen 

 
(1) Leichenhallen sind feste Bauwerke oder Räumlichkeiten in festen Bauwerken, die der 
Aufbewahrung von Leichen und Asche zur Vorbereitung und Durchführung der Bestattung 
dienen. 
 
(2) In Leichenhallen von Friedhofsträgem ist ein Raum für die Leichenschau, für die beson-
dere zweite amtliche Leichenschau vor einer Einäscherung nach § 15 Abs. 7 und 8 BestG 
sowie für die besondere zweite amtliche Leichenschau von Kindern nach § 19 Abs. 4 Satz 3 
BestG vorzuhalten. Feuerbestattungsanlagen müssen Räume für die besondere zweite amt-
liche Leichenschau vor der Einäscherung nach § 15 Abs. 7 und 8 BestG vorhalten. Zur Auf-
bewahrung von Leichen vorgesehene Räume müssen hell zu beleuchten, gut zu belüften, 
kühl, leicht zu reinigen und zu desinfizieren sowie gegen Eindringen von Tieren und unbefug-
tes Betreten geschützt sein. Leichenschauräume müssen darüber hinaus mit einem fugen-
dichten Fußbodenbelag und einer Wasserzapf- und Wasserentsorgungsstelle ausgestattet 
sein. Eine Verpflichtung zu baulichen Anpassungen wird damit nicht begründet. 
 
(3) In Leichenhallen von Friedhofsträgem sollen unter Einhaltung geeigneter hygienischer 
Schutzmaßnahmen rituelle Waschungen durchgeführt werden können. Eine Verpflichtung zu 
baulichen Anpassungen wird damit nicht begründet. 
 
(4) Die Errichtung und der Betrieb von Leichenhallen auf Friedhöfen bedürfen der Genehmi-
gung durch die für Friedhöfe zuständige Genehmigungsbehörde nach § 1 Abs. 3 BestG. Die 
Genehmigung ist zu versagen oder kann widerrufen werden, wenn die gesetzlichen Vor-
schriften nicht eingehalten werden. 
 
(5) Als Leichenhallen gelten auch die Leichenaufbewahrungsräume der Feuerbestattungsan-
lagen, der Krankenhäuser, des Instituts für Rechtsmedizin, des Instituts für Anatomie, der 
Pathologien, der Pflegeheime, der Hospize und der Bestattungsunternehmen. 
 
 

§ 7 
Todesbescheinigung 

 
(1) Die Ärztin oder der Arzt darf die Todesbescheinigung erst ausstellen, wenn sie oder er 
die Leiche persönlich untersucht hat. Soweit erforderlich soll die Ärztin oder der Arzt Aus-
künfte über eine dem Tod vorausgegangene Erkrankung und die Todesumstände einholen. 
 
(2) Die Todesbescheinigung ist in Schriftform nach dem Muster der Anlage 1 oder mittels 
eines vom fachlich zuständigen Ministerium veröffentlichten Online-Dienstes für die elektro-
nische Todesbescheinigung auszustellen. 
 
(3) Wird die Todesbescheinigung schriftlich erteilt, ist der vertrauliche Teil der Todesbe-
scheinigung in vierfacher Ausfertigung (Blatt 1 bis 4) auszustellen. Blatt 1 und 2 werden von 
der Ärztin oder dem Arzt, die oder der die Leichenschau vorgenommen hat, in einem Fens-
terbriefumschlag verschlossen und zusammen mit dem nichtvertraulichen Teil der Todesbe-
scheinigung der nach § 13 Abs. 1 oder Abs. 2 BestG verantwortlichen Person ausgehändigt, 
die diese Unterlagen der Standesbeamtin oder dem Standesbeamten vorzulegen hat. Blatt 3 
hat die Ärztin oder der Arzt zusammen mit dem nicht ausgefüllten Obduktionsschein (Blatt 1 
und 2) in einem Umschlag, der bei der Leiche verbleibt, zu verschließen. Blatt 4 verbleibt bei 
der Ärztin oder dem Arzt. Die Ärztin oder der Arzt, der die Obduktion nach § 19 BestG durch-
führt, hat den Obduktionsschein in zweifacher Ausfertigung (Blatt 1 und 2) nach dem Muster 
der Anlage 2 auszustellen und zusammen mit Blatt 3 des vertraulichen Teils der Todesbe-
scheinigung an das für den Sterbeort zuständige Gesundheitsamt zu übersenden. Wird kei-
ne Obduktion durchgeführt, so hat die Bestatterin oder der Bestatter den Umschlag nach 



Satz 3 vor der Bestattung an sich zu nehmen und an das für den Sterbeort zuständige Ge-
sundheitsamt zu übersenden. 
 
(4) Die Standesbeamtin oder der Standesbeamte sammelt und ergänzt die ihr oder ihm nach 
Absatz 3 Satz 2 vorgelegten Todesbescheinigungen. Sie oder er übersendet Blatt 1 und 2 
des vertraulichen Teils der Todesbescheinigungen mindestens einmal monatlich an das für 
den Sterbeort zuständige Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt überprüft die ihm zugeleite-
ten Todesbescheinigungen auf Vollständigkeit der Eintragungen, veranlasst notwendige Kor-
rekturen und Nachträge und leitet die überprüfte Fassung von Blatt 1 und 2 an die Verwal-
tungsstelle Datenmanagementsystem Mortalität beim Statistischen Landesamt weiter. Zu-
dem erhalten das Statistische Landesamt und das Landeskrebsregister die für die jeweiligen 
Zwecke erforderlichen Daten. Die Verwaltungsstelle Datenmanagementsystem Mortalität 
leitet die bearbeitete und digitalisierte Todesbescheinigung und Blatt 1 an die zuständigen 
Gesundheitsämter zurück. Blatt 2 wird nach Abschluss der Arbeiten beim Statistischen Lan-
desamt vernichtet. Der nichtvertrauliche Teil der Todesbescheinigung verbleibt in den in § 12 
Abs. 1 genannten Fällen bei der örtlichen Ordnungsbehörde, die den Leichenpass ausge-
stellt hat; bei den neuen Bestattungsformen nach § 11 Abs. 8 BestG bei der örtlichen Ord-
nungsbehörde des Einäscherungsorts und ansonsten bei der örtlichen Ordnungsbehörde 
des Bestattungsorts. 
 
(5) Auf Antrag kann das Gesundheitsamt und mit dessen Zustimmung ebenfalls die Verwal-
tungsstelle Datenmanagementsystem Mortalität beim Statistischen Landesamt Einsicht in die 
Todesbescheinigungen gewähren oder Auskünfte daraus erteilen, wenn 
 

1. dies zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der die Einsicht oder Auskunft begeh-
renden öffentlichen Stelle erforderlich ist, 

 
2. die Antragstellerin oder der Antragsteller ein rechtliches Interesse an der Kenntnis 

der Todesumstände einer verstorbenen Person glaubhaft macht und kein Grund zu 
der Annahme besteht, dass durch die Offenbarung schutzwürdige Belange der ver-
storbenen Person oder ihrer Hinterbliebenen beeinträchtigt werden, oder 

 
3. Hochschulen oder andere mit wissenschaftlicher Forschung befasste Stellen die An-

gaben für ein wissenschaftliches Forschungsvorhaben benötigen und dem wissen-
schaftlichen Interesse an der Durchführung des Vorhabens größeres Gewicht als den 
Belangen der verstorbenen Person oder ihrer Hinterbliebenen beizumessen ist. 

 
(6) In den Fällen des § 15 Abs. 6 BestG ist eine vorläufige Todesbescheinigung in dreifacher 
Ausfertigung (Blatt 1 bis 3) nach dem Muster der Anlage 3 auszustellen. Blatt 1 verbleibt bis 
zum Abschluss der vollständigen Leichenschau in einem verschlossenen Umschlag bei der 
Leiche. Blatt 2 ist für die nach § 13 Abs. 1 und 2 BestG verantwortliche Person bestimmt und 
Blatt 3 verbleibt bei der Ärztin oder dem Arzt, die oder der die vorläufige Leichenschau vor-
genommen hat. 
 
(7) Wird die Todesbescheinigung elektronisch erteilt, ist durch die leichenschauende Ärztin 
oder den leichenschauenden Arzt sicherzustellen, dass die Identität der Leiche im weiteren 
Bestattungsverfahren mittels nicht ablösbarer und fälschungssicherer Kennzeichnung ein-
deutig erkennbar ist. Die durch die leichenschauende Ärztin oder den leichenschauenden 
Arzt elektronisch erstellte Todesbescheinigung wird nach Abschluss automatisiert an das für 
den Sterbeort zuständige Standesamt (nichtvertraulicher Teil) und das für den Sterbeort zu-
ständige Gesundheitsamt (vertraulicher Teil) übermittelt. Das Gesundheitsamt überprüft die 
ihm zugeleiteten Todesbescheinigungen auf Vollständigkeit der Eintragungen, veranlasst 
notwendige Korrekturen und Nachträge und leitet die überprüfte Fassung an die Verwal-
tungsstelle Datenmanagementsystem Mortalität beim Statistischen Landesamt weiter. Zu-
dem erhalten das Statistische Landesamt und das Landeskrebsregister die für die jeweiligen 
Zwecke erforderlichen Daten. Die verantwortliche Person nach Absatz 3 Satz 2 erhält die 
Zugriffsdaten auf den nicht-vertraulichen Teil der Todesbescheinigung im Online-Dienst. Die 



Verwaltungsstelle Datenmanagementsystem Mortalität im Statistischen Landesamt leitet die 
bearbeitete und digitalisierte Todesbescheinigung an die zuständigen Gesundheitsämter 
zurück. Für den Fall, dass eine Obduktion ärztlich angezeigt ist, gibt die leichenschauende 
Ärztin oder der leichenschauende Arzt außerhalb des Online-Dienstes Blatt 3 der Todesbe-
scheinigung in Papierform an die zuständige Polizei oder Staatsanwaltschaft weiter. 
 
 

§ 8 
Särge 

 
(1) Särge müssen aus festen Werkstoffen hergestellt und gut abgedichtet sein, so dass bis 
zur Bestattung keine Flüssigkeit austreten kann. Der Sargboden ist mit einer ausreichend 
starken Schicht aufsaugenden Materials auszulegen. Särge und ihre Innenausstattung müs-
sen biologisch abbaubar sein und dürfen keinerlei für die Umwelt schädliche Stoffe enthal-
ten. Sie müssen so beschaffen sein, dass die Verwesung innerhalb der Ruhezeit möglich ist. 
 
(2) Zur Feuerbestattung dürfen nur Särge aus Vollholz oder festen, ökologisch unbedenkli-
chen Werkstoffen verwendet werden, die eine ausreichende Stabilität für Transport und Ein-
äscherung gewährleisten sowie den Anforderungen der Verordnung über Anlagen zur Feu-
erbestattung vom 19. März 1997 (BGBl. I S. 545) in der jeweils gültigen Fassung entspre-
chen. Die Särge und ihre Innenausstattung, die Sargbeigaben und die Leichenbekleidung 
dürfen nicht aus Werkstoffen bestehen, die bei der Verbrennung stark rußen, giftige Gase 
oder starke Hitze entwickeln oder Schmelzrückstände hinterlassen. Große nicht brennbare 
Metallteile am oder im Sarg müssen vor der Einäscherung entfernt werden. 
 
(3) Särge, die nicht in die Erde eingebracht werden, sondern die oberhalb der Erde verwahrt 
werden sollen, müssen so beschaffen sein, dass während der Verwesung keine Zerset-
zungsstoffe austreten. 
 
(4) Für die Bergung oder für die Überführung einer Leiche in ein medizinisches Institut zu 
wissenschaftlichen Zwecken oder zur Durchführung einer Obduktion kann ein Transportsarg 
oder eine wasch- und desinfizierbare und mehrfach verwendbare Leichenhülle mit Roll- und 
Scherentrage verwendet werden. Der Transportsarg oder die Leichenhülle ist nach jedem 
Gebrauch gründlich zu reinigen und zu desinfizieren. 
 
 

§ 9 
Urnen 

 
(1) Ascheurnen für Bestattungen auf Friedhöfen und in der Natur, die ins Erdreich einge-
bracht werden, müssen biologisch abbaubar sein und dürfen keinerlei für die Umwelt schäd-
lichen Stoffe enthalten. 
 
(2) Ascheurnen, die in oberirdischen Grabstätten beigesetzt werden, müssen aus festem 
Material bestehen, welches sich nicht von alleine zersetzt. 
 
(3) Ascheurnen für Flussbestattungen dürfen keine Metallteile oder andere das Gewässer 
gefährdende Stoffe enthalten. 
 
 

§ 10 
Bestattungstücher 

 
(1) Bestattungstücher müssen aus biologisch abbaubarem und leicht verrottbarem, blickdich-
tem Material bestehen. 
 



(2) Der Leichnam muss in das Bestattungstuch so eingewickelt sein, dass ein Lockern oder 
Lösen bei der Beisetzung auszuschließen ist. 
 
 

§ 11 
Bestattungsfahrzeuge, Leichentransportbehältnisse, 

Leichen- und Urnentransport 
 
(1) Bestattungsfahrzeuge nach § 22 Abs. 3 BestG sowie zur Überführung von Leichen be-
stimmte Särge oder Leichenhüllen müssen würdig gestaltet sein. Der Leichenraum muss 
umschlossen und vom Fahrerraum getrennt sein; er muss gegen austretende Flüssigkeit 
abgedichtet sein und eine Befestigungsvorrichtung für den Sarg enthalten. Der Leichenraum 
muss abwaschbar und für eine Desinfektion geeignet sein. 
 
(2) Wird eine Leiche an einen anderen Ort als den Sterbeort überführt und wurde die Todes-
bescheinigung schriftlich erteilt, ist der nicht-vertrauliche Teil der Todesbescheinigung und, 
wenn darin gesundheitliche Bedenken gegen die Überführung erhoben werden, eine schrift-
liche Erlaubnis des Gesundheitsamts mitzuführen, aus der sich ergibt, welche Bedingungen 
und Auflagen bei der Überführung zu beachten sind. Wurde die Todesbescheinigung in 
elektronischer Form erteilt, ist ein entsprechender Nachweis mitzuführen. In den Fällen des § 
15 Abs. 8 BestG ist zusätzlich der Nachweis über die zweite Leichenschau mitzuführen. 
 
(3) Ascheurnen müssen nicht in einem Bestattungsfahrzeug transportiert werden. 
 
 

§ 12 
Leichenpass 

 
(1) Ein Leichenpass zur Beförderung einer Leiche ist auf Antrag der nach § 13 BestG Ver-
antwortlichen von der örtlichen Ordnungsbehörde des Sterbeorts nach dem Muster der An-
lage 4 auszustellen. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
 

1. die Sterbeurkunde oder eine Bescheinigung der Standesbeamtin oder des Standes-
beamten über die Eintragung des Sterbefalls in das Verzeichnis der angezeigten, 
aber noch nicht beurkundeten Sterbefälle, 

 
2. der nicht-vertrauliche Teil der Todesbescheinigung, 

 
3. eine schriftliche Erklärung der Bestatterin oder des Bestatters darüber, dass die Lei-

che den Bestimmungen des Bestattungsgesetzes und dieser Verordnung entspre-
chend eingesargt und mit einem Bestattungsfahrzeug nach §11 Abs. 1 überführt wird, 

 
4. in Fällen des § 11 Abs. 2 Satz 1 die dort genannte Erlaubnis des Gesundheitsamts, 

 
5. in Fällen des § 15 Abs. 8 BestG der Nachweis der Durchführung der zweiten amtli-

chen Leichenschau sowie 
 

6. in Fällen des §159 der Strafprozessordnung die schriftliche Genehmigung der 
Staatsanwaltschaft zur Bestattung. 

 
(2) Soweit ein ausländischer Staat für die Beförderung in seinem Hoheitsgebiet weitere An-
gaben verlangt, sollen diese in den Leichenpass aufgenommen werden. 
 
 
 
 
 



§ 13 
Bestattungsvoraussetzungen 

 
(1) Eine Erdbestattung darf erst erfolgen, wenn die Todesbescheinigung ausgestellt wurde 
und das zuständige Standesamt den Sterbefall beurkundet oder die Zurückstellung der Be-
urkundung nach § 7 Abs. 1 Satz 1 der Personenstandsverordnung vom 22. November 2008 
(BGBl. I S. 2263) in der jeweils geltenden Fassung vermerkt hat. Bei ungeklärter Todesart ist 
zusätzlich die Freigabe durch die am Sterbeort zuständige Staatsanwaltschaft notwendig. 
Diese Nachweise sind dem Friedhofsträger vorzulegen. 
 
(2) Eine Feuerbestattung darf erst erfolgen, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 ge-
geben sind und zuvor eine zweite Leichenschau nach § 15 Abs. 7 BestG, die bei ungeklärter 
Todesart auch die Freigabe durch die am Sterbeort zuständige Staatsanwaltschaft umfasst, 
erfolgt ist und keine Bedenken gegen die Einäscherung bestehen. Diese Nachweise sind 
dem Träger der Feuerbestattungsanlage und dem Friedhofsträger vorzulegen. 
 
(3) Die Flussbestattung, die Aushändigung der Ascheurne, das Ausbringen der Asche oder 
die Aushändigung von Ascheteilen nach § 11 Abs. 8 BestG darf erst erfolgen, wenn die Vo-
raussetzungen des Absatzes 2 gegeben sind. Diese Nachweise sind dem Träger der Feuer-
bestattungsanlage vorzulegen. 
 
(4) Bei nach § 19 Abs. 4 BestG zu obduzierenden Kindern darf eine Bestattung erst erfolgen, 
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind und zuvor eine zweite Leichen-
schau als besondere amtliche Leichenschau, die bei ungeklärter Todesart auch die Freigabe 
durch die am Sterbeort zuständige Staatsanwaltschaft umfasst, erfolgt ist und keine Beden-
ken gegen die Einäscherung oder Erdbestattung bestehen. Diese Nachweise sind nach den 
Absätzen 1 bis 3 dem Friedhofsträger und dem Träger der Feuerbestattungsanlage vorzule-
gen. 
 
(5) Bei Sternenkindern nach § 11 Abs. 4 BestG tritt an die Stelle der Todesbescheinigung 
eine schriftliche Bescheinigung der Geburtshelferin oder des Geburtshelfers, aus der sich 
ergibt, 
 

1. wo und wann die Scheidung der Leibesfrucht vom Mutterleib stattgefunden hat, 
 

2. dass das Herz nicht geschlagen, die Nabelschnur nicht pulsiert und die natürliche 
Lungenatmung nicht eingesetzt hat und 

 
3. dass das Geburtsgewicht der Leibesfrucht weniger als 500 Gramm betragen hat und 

die 24. Schwangerschaftswoche nicht erreicht worden ist. 
 
(6) Liegt der Bestattungsort in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland, so rich-
tet sich die Bestattung nach den dort geltenden Regelungen. 
 
(7) In den Fällen des § 159 der Strafprozessordnung darf die Bestattung erst stattfinden, 
wenn die Bestattung durch die Staatsanwaltschaft schriftlich genehmigt worden ist. 
 
 

§ 14 
Einäscherung 

 
(1) Eine Leiche darf erst dann eingeäschert werden, wenn dem Träger der Feuerbestat-
tungsanlage die erforderlichen Nachweise nach §13 und eine Bescheinigung über die nach 
§15 Abs. 7 BestG durchgeführte zweite amtliche Leichenschau nach dem Muster der Anlage 
5 vorliegen. Ergeben sich bei der zweiten amtlichen Leichenschau nach § 15 Abs. 7 BestG 
Bedenken gegen die Einäscherung, stellt die Ärztin oder der Arzt keine Bescheinigung aus, 
sondern benachrichtigt unverzüglich die Polizei des Sterbeorts. Diese gibt die Leiche zur 



Einäscherung erst frei, wenn die Einäscherung durch die Staatsanwaltschaft schriftlich ge-
nehmigt worden ist. 
 
(2) Die zweite amtliche Leichenschau nach § 15 Abs. 7 BestG führen Ärztinnen oder Ärzte 
des für den Sterbeort zuständigen Gesundheitsamts oder von diesen beauftragte Fachärz-
tinnen oder Fachärzte für Rechtsmedizin oder Pathologie durch. War eine solche Leichen-
schau vor der Überführung der Leiche in die Feuerbestattungsanlage nicht möglich, ist das 
Gesundheitsamt des Einäscherungsorts zuständig. 
 
(3) Die Identität der Asche der verstorbenen Person ist dadurch zu gewährleisten, dass in 
jeder Einäscherungskammer jeweils nur eine Leiche eingeäschert und dem Sarg vor der 
Einführung in die Einäscherungskammer ein hitzebeständiges Schild beigegeben wird, das 
die laufende Nummer der Einäscherung und den Namen der Feuerbestattungsanlage ent-
hält. Nach der Einäscherung ist die Asche zusammen mit dem Schild unverzüglich in einer 
Ascheurne zu verschließen. Der Ascheurnendeckel muss in geprägter Schrift den Namen 
der Feuerbestattungsanlage, die laufende Nummer der Einäscherung, den Vor- und Famili-
ennamen der verstorbenen Person und den Tag der Einäscherung ausweisen. Durch den 
Träger einer Feuerbestattungsanlage dürfen, vorbehaltlich der Rechte der Totenfürsorgebe-
rechtigten, bei der Verbrennung freiwerdende Metallteile der Asche entnommen und den in § 
13 Abs. 1 BestG genannten Verantwortlichen ausgehändigt, vernichtet oder verwertet wer-
den. 
 
(4) Soweit nach § 11 Abs. 8 BestG eine Flussbestattung oder ein Ausbringen der Asche zu-
lässig ist, darf die Bestatterin oder der Bestatter die Ascheurne zum Zwecke der Entnahme 
von Metallteilen und zum Zwecke der Ausbringung der Asche öffnen. 
 
(5) Ascheurnen, die auf einem Friedhof beigesetzt werden sollen, werden von der Feuerbe-
stattungsanlage an den für den Beisetzungsort zuständigen Friedhofsträger oder das für die 
Beisetzung zuständige Bestattungsunternehmen und zum Zwecke der Seebestattung oder 
einer Bestattungsform nach § 11 Abs. 8 BestG an die für die Beisetzung zuständige Bestat-
terin oder den zuständigen Bestatter übergeben oder übersandt. Der Friedhofsträger be-
scheinigt dem Träger der Feuerbestattungsanlage, auf welchem Bestattungsplatz die 
Ascheurne beigesetzt worden ist. Bei einer Ausbringung der Asche auf einem Friedhof muss 
die Grabstelle oder die Ausbringungsfläche vermerkt werden. Die Ascheurne darf der oder 
dem Verantwortlichen nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 bis 9 BestG nur ausgehändigt werden, wenn 
eine Genehmigung zur Bestattung auf einem privaten Bestattungsplatz nach §4 Abs. 3 
BestG vorliegt. 
 
 

§ 15 
Schutzmaßnahmen 

 
(1) Hat die verstorbene Person bei Eintreten des Todes eine übertragbare Krankheit, bei der 
die konkrete Gefahr besteht, dass gefährliche Erreger beim Umgang mit der Leiche übertra-
gen werden, oder besteht der Verdacht einer solchen Krankheit, so gilt unbeschadet der 
nach dem Infektionsschutzgesetz angeordneten Schutzmaßnahmen darüber hinaus Folgen-
des: 
 

1. Personen, die mit der Leiche in Berührung kommen oder kommen können, müssen 
Schutzhandschuhe und Schutzkleidung aus Einmalmaterial oder persönliche Schutz-
ausrüstung tragen. Schutzhandschuhe und Schutzkleidung aus Einmalmaterial sind 
nach beendeter Tätigkeit sachgerecht zu entsorgen. Persönliche Schutzausrüstung 
ist nach beendeter Tätigkeit einer entsprechenden Reinigung und Desinfektion zu un-
terziehen. Sollte eine Reinigung und Desinfektion zur Verhinderung der Übertragung 
von gefährlichen Erregern nicht ausreichend geeignet sein, ist die persönliche 
Schutzausrüstung sachgerecht zu entsorgen. Bei notwendigen aerosol- und Tröpf-



chen generierenden Maßnahmen sollen zusätzlich eine FFP2-Maske oder eine Mas-
ke höheren Standards und ein Augen- und Gesichtsschutz getragen werden. 

 
2. Vor dem Verlassen des Totenzimmers ist eine sachgerechte Desinfektion durchzu-

führen. Desinfektionen von Händen, Haut, Instrumenten und Flächen sind mit geeig-
neten Mitteln und Verfahren zur Inaktivierung von Krankheitserregern vorzunehmen. 
Über geeignete Desinfektions- und Sterilisationsmaßnahmen berät das Gesundheits-
amt. Dieses kann auch die Verwendung bestimmter Desinfektionsmittel und -
verfahren anordnen. 

 
3. Die Leiche ist unverzüglich in ein mit desinfizierender Lösung getränktes Tuch einzu-

hüllen und einzusargen und in eine Leichenhalle nach § 6 Abs. 1 und 5 zu überfüh-
ren. 

 
4. Ist eine solche Leichenhalle nicht vorhanden und kann die Leiche nicht in eine andere 

Leichenhalle überführt werden, so muss sie in einem besonderen Raum aufbewahrt 
werden, der für diese Zeit ausschließlich diesem Zweck dienen darf. Nach der Bestat-
tung ist dieser Raum sachgerecht zu desinfizieren. 

 
5. Die Bestattung in einer oberirdischen Grabkammer ist nicht zulässig. 

 
6. Anstelle der Leichenschau nach § 16 Abs. 1 BestG wird zunächst lediglich der Tod 

festgestellt. 
 
(2) Die leichenschauende Ärztin oder der leichenschauende Arzt hat dafür Sorge zu tragen, 
dass Personen, die mit der Leiche umgehen, auf die Ansteckungsgefahr und die gebotenen 
Schutzmaßnahmen hingewiesen werden. Der Sarg ist deutlich mit dem Vermerk „Vorsicht 
Infektionsgefahr, nicht öffnen!“ zu kennzeichnen. 
 
 

§ 16 
Einäscherungsverzeichnis 

 
Alle Einäscherungen sind vom Träger der Feuerbestattungsanlage in ein Einäscherungsver-
zeichnis einzutragen. Die Eintragung umfasst den Vor- und Familiennamen, das Geschlecht, 
das Geburtsdatum und den Todestag der verstorbenen Person, den Tag und die laufende 
Nummer der Einäscherung, den Bestattungsort und die Art des Transports der Asche dort-
hin. Im Falle einer neuen Bestattungsform nach § 11 Abs. 8 Satz 1 BestG sind darüber hin-
aus einzutragen: 
 

1. Name und Anschrift der Bestatterin oder des Bestatters, an die oder den die Asche 
ausgehändigt wurde, 

 
2. Name und Anschrift der Person, an die die Aushändigung letztlich erfolgte und 

 
3. gegebenenfalls Name und Anschrift des zur Aushändigung eingeschalteten Trans-

portunternehmens. 
 
Das Einäscherungsverzeichnis und die ihm zugrundeliegenden Genehmigungen und Be-
scheinigungen sind mindestens 15 Jahre nach der letzten Eintragung aufzubewahren. 
 
 

§ 17 
Aufbewahrungsfristen 

 
Die örtlich zuständigen Ordnungsbehörden bewahren den nicht-vertraulichen Teil der To-
desbescheinigung 30 Jahre auf. Die Gesundheitsämter bewahren den vertraulichen Teil der 



Todesbescheinigung und die Obduktionsscheine mindestens 30 Jahre auf. Die von der Ver-
waltungsstelle Datenmanagementsystem Mortalität beim Statistischen Landesamt digitali-
sierten vertraulichen Teile der Todesbescheinigungen können sowohl im Datenmanage-
mentsystem Mortalität beim Statistischen Landesamt als auch im Landeskrebsregister und in 
den Gesundheitsämtern unbefristet aufbewahrt werden. Die Fristen beginnen mit dem Tage 
der Ausstellung. 
 

 
§ 18 

Kostenerstattung für Ehrengräber 
 
(1) Entsteht der Gemeinde als Friedhofsträger nach § 7 Abs. 3 BestG ein Vermögensnach-
teil, so kann der nach Maßgabe des § 7 Abs. 4 BestG bestehende Erstattungsanspruch 
schriftlich oder in Textform bei dem fachlich zuständigen Ministerium geltend gemacht wer-
den. 
 
(2) Dem Erstattungsantrag nach Absatz 1 sind insbesondere folgende Nachweise beizufü-
gen: 
 

1. die Dokumentation der Kennzeichnung als Ehrengrab, 
 

2. der Antrag der oder des Verantwortlichen nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 bis 9 BestG auf 
Übernahme der Erhaltung des Grabes, 

 
3. die für den Zeitraum der geltend gemachten Erstattung geltende Friedhofsgebühren-

satzung sowie 
 

4. Nachweise über die ortsüblichen Aufwendungen zur Graberhaltung. 
 
(3) Die Erstattung erfolgt für das jeweilige Wirtschaftsjahr des Friedhofsträgers. 
 
 

§ 19 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 27 Abs. 2 BestG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. entgegen § 2 Abs. 4 und 5 eine Flussbestattung durchführt, ohne dass die dort gere-
gelten Voraussetzungen vorliegen; Ordnungswidrigkeiten und Straftatbestände nach 
wasserrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt, 

 
2. entgegen § 4 Abs. 1 die Ascheurne öffnet, Ascheteile entnimmt, ohne dazu beauf-

tragte Bestatterin oder dazu beauftragter Bestatter zu sein, 
 

3. entgegen § 4 Abs. 2 als Bestatterin oder Bestatter die Asche oder Ascheurne an nicht 
berechtigte Personen aushändigt, 

 
4. entgegen § 7 Abs. 1 als Ärztin oder Arzt die Todesbescheinigungen ohne persönliche 

Untersuchung der Leiche ausstellt, 
 

5. ein Fahrzeug oder sonstiges Transportbehältnis zur Überführung einer Leiche be-
nutzt, das den Anforderungen des § 11 Abs. 1 nicht entspricht, 

 
6. entgegen § 14 Abs. 1 als verantwortliche Leiterin oder verantwortlicher Leiter einer 

Feuerbestattungsanlage eine Leiche einäschert, bevor ihr oder ihm die erforderlichen 
amtlichen Unterlagen vorliegen, 



7. entgegen § 14 Abs. 5 der oder dem Verantwortlichen nach § 13 Abs. 1 BestG die 
Ascheurne aushändigt, 

 
8. nicht die nach §15 erforderlichen Schutzmaßnahmen trifft oder nicht auf die Anste-

ckungsgefahr hinweist. 
 
(2) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist die örtliche Ordnungsbehörde. 
 
 

§ 20 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes vom 
20. Juni 1983 (GVBI. S. 133), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. April 2020 (GVBI. 
S. 126), BS 2127-1-1, außer Kraft. 
 
(3) Anstelle der Muster der Anlagen 1 bis 5 können bis zum Ablauf des 31. Mai 2026 auch 
die entsprechenden Muster der Anlagen 1 bis 5 der Landesverordnung zur Durchführung 
des Bestattungsgesetzes vom 20. Juni 1983 (GVBI. S. 133), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 15. April 2020 (GVBI. S. 126), BS 2127-1-1, verwendet werden. 
 
 
 
 
Mainz, den 
 
 
 
Der Minister für Wissenschaft und Gesundheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 


